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Anlage 4 
 
Vorschlag zur Umsetzung des Konzeptes: 
 

1. Verpflichtung einer Honorarärztin/eines Honorararztes sowie Einstellung einer 
Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters für 30 h/Woche: 
 
80,00 € / Arbeitsstunde x 30 Wochenarbeitsstunden x 52 Arbeitswochen = 
124.800,00 € / Jahr  
(Stundensatz wird für vergleichbare ärztliche Honorartätigkeit in Landkreisen des 
Landes Sachsen-Anhalt gezahlt.) 
 
Sachbearbeiter/in 30 h/Woche = 0,75 VbE der EGr. 6 

        
              

 Honorarärztin/-arzt Sachbearbeiter(in) Summe 
1. Jahr 124.800,00 € 35.300,00 € 160.100,00 € 

2. Jahr 124.800,00 € 36.200,00 € 161.000,00 € 

3. Jahr 124.800,00 € 38.600,00 € 163.400,00 € 

4. Jahr 124.800,00 € 39.300,00 € 164.100,00 € 

Gesamtsumme für vier Jahre 648.600,00 € 

 
 
    

2. Einrichtung einer Dauerstelle einer Ärztin/eines Arztes im Amtsärztlichen Dienst 
sowie  einer Sachbearbeiterin/eines Sachbearbeiters: 

 
Ärztin/Arzt: 30 h/Woche            = 0,75 VbE der EGr. 14  
Sachbearbeiter/in 30 h/Woche = 0,75 VbE der EGr. 6 
 

 
 Ärztin/Arzt Sachbearbeiter(in) Summe 

1. Jahr 61.000,00 € 35.300,00 € 96.300,00 € 

2. Jahr 62.500,00 € 36.200,00 € 98.700,00 € 

3. Jahr 69.100,00 € 38.600,00 € 107.700,00 € 

4. Jahr 70.400,00 € 39.300,00 € 109.700,00 € 

Gesamtsumme für vier Jahre 412.400,00 € 

 
 
Da davon auszugehen ist, dass die Gewinnung einer Ärztin/eines Arztes für eine 
Dauerstelle nicht kurzfristig möglich ist, wäre es sinnvoll, bis dahin eine Honorar-
ärztin/einen Honorararzt zu verpflichten.   
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3. Zur Überprüfung der Wirksamkeit der Untersuchungsmaßnahme (der 
begleitenden ärztlichen Untersuchung der Kinder in Tageseinrichtungen und in 
Tagespflege in der Stadt Dessau-Roßlau) sollte erstmals nach einer 
Projektphase von drei Jahren die Gegenüberstellung und Auswertung der 
Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung erfolgen.  
Nach Abschluss und Analyse der Ergebnisauswertung ist im vierten Jahr über 
die Fortführung der Maßnahme zu entscheiden. 
 
Sofern ein Erfolg der Maßnahme festzustellen ist, sollten dann die Stelle der 
Ärztin/des Arztes sowie die Stelle der Sachbearbeiterin/des Sachbearbeiters 
entfristet werden.  


